
                                                                                                                                                  Nr. 01 vom 19.01.2023                                                                                                                       

 

1 

Amtsblatt 
der Stadt Merseburg 
 

 

 

 

 

Bekanntmachungen  
 

Aufforderung zur Schulanmeldung für das Schuljahr 2024/2025 

Die Erziehungsberechtigten werden entsprechend dem Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt laut 
Runderlass vom 1.7.2020 – 23 – 80100/1-1, Bezug: RdErl. des MB vom 1.7.2016 (SVBl. LSA S. 109, 200), 
geändert durch RdErl. vom 15.9.2018 (SVBl. LSA S. 150) aufgefordert, ihre schulpflichtig werdenden 
Kinder bis zum  

01.03.2023 
 
bei der ihrem Hauptwohnsitz zugeordneten öffentlichen Grundschule anzumelden 
(Grundschulbezirkssatzung). 
 
Schulpflichtig entsprechend o. g. gesetzlicher Regelung sind Kinder, die bis zum 
 

30.06.2024 das 6. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Kinder, die bis zum 30.06.2024 das 5. Lebensjahr vollendet haben, können bis zum 01.03.2023 mit Antrag 
angemeldet werden. Sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde 
des Kindes vorzulegen.  
Darüber hinaus werden die Daten der Personensorgeberechtigten erhoben und im Schülerstammblatt 
erfasst. Ebenfalls werden Daten der besuchten Kindereinrichtung erfasst (Name, Anschrift, Telefonnummer).  
Den Anmeldebogen zur Aufnahme in eine öffentliche Grundschule der Stadt Merseburg können Sie vorab 
ausfüllen und anschließend entweder per E-Mail an die jeweilige Grundschule verschicken oder bei einem 
persönlichen Termin vor Ort zur Anmeldung vorlegen.  
Die einzelnen Anmeldetermine der zugeordneten öffentlichen Grundschule erfahren die Eltern telefonisch 
oder per Mailanfrage über die Sekretariate der Grundschulen und sind zudem auf der jeweiligen 
Schulhomepage veröffentlicht: 
 
Schulbezirk 1 Merseburg - Nord  Grundschule „Joliot Curie“  
V.-Harnack-Str. 73, Tel.: 211148              kontakt@gs-curie.bildung-lsa.de 
 
Schulbezirk 2 Merseburg - West  Grundschule „Otto Lilienthal“  
Otto-Lilienthal-Str. 32a,  Tel.: 500555  kontakt@gs-merseburg-west.bildung-lsa.de 
 
Schulbezirk 3 Merseburg - Mitte  Grundschule „Albrecht Dürer“ 
Albrecht-Dürer-Str. 6, Tel.: 211743  kontakt@gs-duerer-merseburg.bildung-lsa.de 
 
Schulbezirk 4 Merseburg - Ost  Grundschule „Im Rosental“  
Rosental 12, Tel.: 201492                           kontakt@gs-rosental.bildung-lsa.de 
 
Schulbezirk 5  Merseburg - Süd  Grundschule „Am Geiseltaltor“ 
Straße des Friedens 66, Tel.: 500003  kontakt@gs-am-geiseltaltor.bildung-lsa.de 
 
Schulbezirk 6  Merseburg - Geiseltal              Grundschule Geusa  
OT Geusa, Lange Gasse 73, Tel.: 213058 kontakt@gs-geusa.bildung-lsa.de 
 
Die Zuordnung der Stadtteile (auch mit Straßen einzeln aufgeführt) zum Schulbezirk einer öffentlichen 
Grundschule für das Schuljahr 2024/2025 sind über https://www.merseburg.de/ortsrecht.html einsehbar.  
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Öffentliche Bekanntmachung 

der Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 49 Einkaufszentrum „MERSE-CENTER“ 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der vom Stadtrat der Stadt Merseburg in seiner Sitzung am 23.06.2022 als Satzung gemäß § 10 BauGB 
beschlossene Bebauungsplan Nr. 49 Einkaufszentrum „MERSE-CENTER“ (Beschluss Nr. 172/21 SR/22), 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wurde mit Verfügung des 
Landkreises Saalekreis vom 13.12.2022 (Aktenzeichen BPL00100) genehmigt.  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 befindet sich im Stadtteil Nord der Stadt 
Merseburg in ca. 1,5 km Entfernung vom Stadtzentrum südöstlich der Kreuzung von Thomas-Müntzer-
Straße (B 91) und Querfurter Straße. Er wird begrenzt im Westen von der Thomas-Müntzer-Straße (B 91), 
im Norden von der Querfurter Straße, im Osten durch die Ostseite des vorhandenen Lärmschutzwalls und 
im Süden durch die Südseite des vorhandenen Walls/Lärmschutzwalls 
Die Grenzen des Plangebietes sind im abgebildeten Lageplan dargestellt. 
Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, den Einzelhandelsstandort planungsrechtlich unter 
Berücksichtigung des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes zu sichern. Die Planung trägt dazu bei, 
dass sich das im Plangebiet ansässige Einkaufszentrum MERSE-CENTER weiter entwickeln kann, ohne 
die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Merseburg zu beeinträchtigen. 
Der Bebauungsplan Nr. 49 Einkaufszentrum „MERSE-CENTER“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft  
(§ 10 Abs. 3 BauGB).  
Jedermann kann den Bebauungsplan, die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht und die 
zusammenfassende Erklärung im Stadtentwicklungsamt der Stadtverwaltung Merseburg, Lauchstädter 
Straße 10 in 06217 Merseburg während der üblichen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen.     
Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung, Umweltbericht 
und zusammenfassender Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt. Die vollständigen 
Unterlagen können auf der Homepage der Stadt Merseburg unter 
https://www.merseburg.de/de/geoportal.html eingesehen werden. Zusätzlich sind diese Unterlagen über 
das Landesportal Sachsen-Anhalt unter https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-
kommunen.html zugänglich.  
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen 
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach, 

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Merseburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen sowie auf die Regelungen 
des § 47 VwGO wird hingewiesen.   
 
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die im Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) enthalten oder aufgrund des 
KVG LSA erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese Verletzung gemäß § 8 Abs. 3 KVG LSA 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel 
ergibt, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Merseburg, den 19.01.2023 
gez. Müller-Bahr 
Oberbürgermeister 
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Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 49 Einkaufszentrum „MERSE-CENTER“ 
 

 
 
 
Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Trebnitz 
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Trebnitz lädt alle Mitglieder zur jährlichen 
Versammlung der Jagdgenossenschaft ein. 
 
Treffpunkt: Freitag, den 10.02.2023 im Gasthaus Trebnitz 
Beginn: 18:30 Uhr 
 
Tagesordnung 
 
1.  Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2.  Verlesen der Tagesordnung und Bestätigung 
3.  Verlesen des Protokolls der Versammlung vom 28.01.2022 und Bestätigung 
4.  Bericht des Jagdvorstandes 
5.  Entlastung des Jagdvorstandes 
6.  Wahl von zwei Kassenprüfern 
7.  Kassenbericht 
8.  Entlastung des Schatzmeisters 
9.  Bericht über das Jagdjahr durch Jagdpächter 
10.Beschluss über die Verwendung des Reinertrages 
11.Vergabe Jagdpacht ab 01.04.2023 
12.Abrundungsvereinbarung ab 01.04.2023 
13.Sonstiges 
 
Zum Abgleich der Eigentumsflächen ist ein Eigentumsnachweis oder eine Vertretungsvollmacht 
vorzulegen. 
 
gez. Elke Beyer 
Jagdvorstand Trebnitz 
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22. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 
am Dienstag, dem 24.01.2023 um 18:00 Uhr, Sitzungssaal im Alten Rathaus, Burgstraße 1,  
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
 
1.   Beginn der Sitzung 
1.1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-schlussfähigkeit 
1.2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung der öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung 
2.   Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1 Einwohnerfragestunde 
2.2 Vorstellung Unternehmensentwicklung APK AG, BE: Frau Dr. Küppers 
2.3 Entwicklung eines Industrie- und Gewerbegebietes als Leuchtturmprojekt des Strukturwandels in  
      interkommunaler Zusammenarbeit, 006/BV/23 
2.4 Quartierskonzept "Rosental", 001/MV/23 
2.5 Informationen der Stadtverwaltung 
2.6 Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
3.   Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung 
3.1 Änderungsanträge zur nichtöffentlichen Tagesordnung und Bestätigung der nichtöffentlichen  
      Tagesordnung 
3.2 Bestätigung der nicht öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung 
3.3 Auftragsvergabe Obdachlosenunterbringung in der Obdachlosenunterkunft in der Nulandtstraße 5 in  
      Merseburg, 007/BV/23 
3.4 Anfragen/Anträge und Anregungen der Stadträte 
 
gez. Müller-Bahr 
Ausschussvorsitzender 
 
 
20. Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales 
am Mittwoch, dem 25.01.2023 um 18:00 Uhr, Sitzungssaal im Alten Rathaus, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
 
1.   Beginn der Sitzung 
1.1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
1.2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung der öffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung 
2.   Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1 Einwohnerfragestunde 
2.2 Entgeltvereinbarung für die Integrative Kindertagesstätte "Kinderland" der Lebenshilfe Merseburg  
      gGmbH, 001/BV/23 
2.3 2. Änderung der Grundschulbezirkssatzung, 002/BV/23  
2.4 Zuwendungsrichtlinie 2022, 084/BV/22  
2.5 Quartierskonzept "Rosental", 001/MV/23  
2.6 Beratung zum Bürgerbudget 
2.7 Informationen der Stadtverwaltung 
2.8 Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
 
gez. Walloch 
Ausschussvorsitzender 
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23. Sitzung des Finanzausschusses 
am Donnerstag, dem 26.01.2023 um 18:00 Uhr, Sitzungssaal im Alten Rathaus, Burgstraße 1 
06217 Merseburg 
 
Vorgesehene Tagesordnung: 
TOP Thema 
Öffentliche Sitzung 
1.   Beginn der Sitzung 
1.1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
1.2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung der öffentlichen Niederschriften der letzten Sitzungen 
2.   Beratungen in öffentlicher Sitzung 
2.1 Einwohnerfragestunde 
2.2 Neuregelungen Umsatzsteuerrecht, Priorisierung für die Bearbeitung der betreffenden Satzungen 
2.3 Prüfplanung 2023, BE: Herr Ebert, Leiter Rechnungsprüfungsamt 
2.4 Entgeltvereinbarung für die Integrative Kindertagesstätte "Kinderland" der Lebenshilfe Merseburg  
      gGmbH, 001/BV/23 
2.5 Zuwendungsrichtlinie 2022, 084/BV/22 wurde bereits zugestellt 
2.6 Informationen der Stadtverwaltung 
2.7 Anfragen/Anträge und Anregungen der Stadträte 
Nichtöffentliche Sitzung 
3.   Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung 
3.1 Änderungsanträge zur nichtöffentlichen Tagesordnung und Bestätigung der nicht öffentlichen  
      Tagesordnung 
3.2 Bestätigung der nichtöffentlichen Niederschrift der letzten Sitzung 
3.3 Verkauf kommunaler Grundstücke (Saaleufer) inklusive Belastungsvollmacht und Wiederkaufsrecht 
      005/BV/23 
3.4 Verkauf eines kommunalen Grundstücks (Teilfläche), 079/BV/22 
3.5 Informationen der Stadtverwaltung 
3.6 Anfragen/Anträge und Anregungen der Stadträte 
 
Beschlüsse der 21. Sitzung des Hauptausschusses vom 01.12.2022 
 
Beschluss-Nr. 10/21 HA/22 
Annahme einer Spende für die Grundschule "Joliot Curie"  
Der Hauptausschuss hat die Annahme einer Spende der Mitarbeiter der Grundschule „Joliot Curie“ in Höhe 
von 1.960,00 € für die Anschaffung von Außenspielgeräten auf dem Schulgelände beschlossen.  
Abstimmung:  
Anwesend: 10  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 10  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
. einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr. 11/21 HA/22 
Verkauf eines unbebauten kommunalen Grundstücks im Baufeld E (Fischweg)  
Gemarkung Merseburg Flur 1, Flurstück 757 
Abstimmung:  
Anwesend: 10  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 10  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
. einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses am 01.12.2022  
Merseburg, den 02.12.2022 
gez. Müller-Bahr 
Oberbürgermeister 
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Beschlüsse der 21. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt 
 
Beschluss-Nr. 10/21 SBU/22 
Vergabe von bauleitplanerischen Leistungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 M „Einkaufs- 
und Gewerbepark Meuschau" an das Planungsbüro Knoblich, Zur Mulde 25, 04838 Zschepplin  
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr. 11/21 SBU/22 
Vergabe eines Auftrages zur Lieferung eines Multicars mit Winterdienstvorrichtung an die Autrak 
Nutzfahrzeuge GmbH, Leipziger Straße 38, 06712 Zeitz  
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr. 12/21 SBU/22 
Vergabe eines Lieferauftrages zur Anschaffung eines Baggers an die Henne Nutzfahrzeuge GmbH,  
Hans-Grade-Straße 2, 04509 Wiedemar.  
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr. 13/21 SBU/22 
Vergabe eines Auftrages zur Lieferung von LED-Straßenbeleuchtung an die FEGA & Schmitt 
Elektrogroßhandel GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 28, 06667 Weißenfels. 
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen 
 
Beschluss-Nr. 14/21 SBU/22 
Vergabe eines Auftrages zur Lieferung eines Rasentraktors (Großflächenmäher) an die BayWa AG, 
Technik Wurzen, Dresdener Straße 70, 04808 Wurzen.  
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen  
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Beschluss-Nr. 15/21 SBU/22 
Vergabe Kauf von Installation und leistungsfähigen WLAN Geräten, aktiven Netzwerkkomponenten, 
interaktiven Tafeln sowie mobilen Schülergeräten für die Grundschule Am Geiseltaltor und der Grund 
schule Joliot Curie, an die Firma Campusware GmbH, Schleinufer 12/13, 39104 Magdeburg   
 
Abstimmung:  
Anwesend: 9  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
-Einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der 21. nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen 
und Umwelt am 22.11.2022  
 
Merseburg, den 23.12.2022 
gez. Müller-Bahr 
Oberbürgermeister 
 
 
Übersicht der gefassten Beschlüsse der 24. Sitzung des Stadtrates Merseburg vom 
08.12.2022 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Beschluss Nr. 200/24 SR/22  
Nutzungsvereinbarung Stadtstadion mit MSV Buna Schkopau e.V. und SV Merseburg 99 e.V.  
einstimmig beschlossen 
 
Beschluss Nr. 201/24 SR/22  
1.Änderung der Sportstättenbenutzungsentgeltordnung 
mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 202/24 SR/22  
LEQ-Vereinbarungen für die Kita „Evangelische Kita Merseburg“ der Evangelischen Schulstiftung in 
Mitteldeutschland 
einstimmig beschlossen 
 
Beschluss Nr. 203/24 SR/22  
1.Änderung der Obdachlosensatzung 
einstimmig beschlossen 
                              
Beschluss Nr. 204 /24 SR/22  
Außerplanmäßige Auszahlungen zur Vorbereitung der Stadt Merseburg auf flächendeckende, 
langanhaltende Stromausfälle 
einstimmig beschlossen 
 
                                   
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Beschluss Nr. 205/24 SR/22  
Vergabe für die Baumaßnahme „Erneuerung Rad-/Gehwege entlang der Merseburger Straße in 
Merseburg, Ortslage Beuna“ 
 .    einstimmig beschlossen 
 
gez. Müller-Bahr              gez. Striegel 
Oberbürgermeister          Stadtratsvorsitzender 
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Beschluss-Nr. 200/24 SR/22 
Nutzungsvereinbarung Stadtstadion mit MSV Buna Schkopau e. V. und SV Merseburg 99 e. V.  
Der Stadtrat hat beschlossen: Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den Vertrag zum Stadtstadion 
zwischen der Stadt Merseburg und dem MSV Buna Schkopau e. V. und SV Merseburg 99 e. V. 
abzuschließen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 24  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 6  
-Einstimmig beschlossen  
Aufgrund des § 31 KVG LSA war ein Mitglied des Stadtrates von der Beratung und  
Abstimmung ausgeschlossen.  
 
 
Beschluss-Nr. 201/24 SR/22 
1. Änderung der Sportstättenbenutzungsentgeltordnung  
Der Stadtrat hat die 1. Änderung der Sportstättenbenutzungsentgeltordnung beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 21  
Nein-Stimmen: 8  
Enthaltungen: 2  
-Mehrheitlich beschlossen 
(Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 35/2022 vom 21.12.2022) 
 
Beschluss-Nr. 202/24 SR/22 
LEQ-Vereinbarungen für die Kita "Evangelische Kita Merseburg" der Evangelischen Schulstiftung in 
Mitteldeutschland  
Der Stadtrat hat die LEQ-Vereinbarungen zwischen der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland 
und dem Landkreis Saalekreis vom 15.11.2022 für die Kita „Evangelische Kita Merseburg“ in Merseburg 
das Einvernehmen zu erklären, beschlossen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 17  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 14  
-Einstimmig beschlossen  
 
Beschluss-Nr. 203/24 SR/22 
1. Änderung der Obdachlosensatzung  
Der Stadtrat hat beschlossen: die 1. Änderung der Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen in der 
Obdachlosenunterkunft der Stadt Merseburg (Obdachlosensatzung).  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 30  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1  
-Einstimmig beschlossen  
(Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 35/2022 vom 21.12.2022) 
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Beschluss-Nr. 204/24 SR/22 
Außerplanmäßige Auszahlungen zur Vorbereitung der Stadt Merseburg auf flächendeckende, 
langanhaltende Stromausfälle  
Der Stadtrat genehmigt die außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 200.000 € für die Anschaffung 
von Notstromaggregaten und sonstiger Ausrüstung zur Vorbereitung der Stadt Merseburg auf ggf. 
flächendeckende, langanhaltende Stromausfälle.  
Deckungsvorschlag:  
Für die außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen in Höhe von 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 
können zur Deckung überplanmäßige Mehreinnahmen aus Gewerbesteuereinnahmen, auf Basis der 
Vorauszahlungsbescheide des Finanzamtes, im Haushalts-jahr 2022 herangezogen werden.  
Nach § 103 Absatz (3) Nr. 1 KVG LSA ist die Investition als eine geringfügige Investition  
zu bewerten und bedarf aus diesem Grund keiner Nachtragshaushaltsatzung.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 30  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1  
-Einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der 24. öffentlichen Sitzung des Stadtrates Merseburg am 08.12.2022  
Merseburg, den 12.12.2022  
gez. Müller-Bahr                         gez. Striegel 
Oberbürgermeister                     Stadtratsvorsitzender 
 
 
Beschluss-Nr. 205/24 SR/22 
Vergabe für die Baumaßnahme "Erneuerung Rad-/Gehwege entlang der Merseburger Straße in 
Merseburg, Ortslage Beuna" an die Firma KEMNA BAU Ost GmbH & Co. KG aus 04316 Leipzig  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 31  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 30  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1  
-Einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der 24. nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates Merseburg am 08.12.2022  
Merseburg, den 12.12.2022  
gez. Müller-Bahr                         gez. Striegel 
Oberbürgermeister                     Stadtratsvorsitzender 
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